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Amtliche Bekanntmachungen
der Stadt Hochheim am Main.

]' 15 . Allgemeine Orlskrankenkasse in Hochheim.
(8 18 der Satzungen .)

Mitgliedcr -Klasse, Stufe I . Wochenbeitrag der Lohnklasse II 24 I
Mitglieder -Äkasie, Stufe II . Wochenbeckrag der Lohnklas e Ul 32 H
Mitglieder -Älasse, Stufe UI . Wochenbeitrag der Lohnklasse IV 40 H
Mitqlieder -KIasse. Stufe IV . Wochenbeitrag der Lohnklasse V 48

Unständig beschäftigte, die einer Stufe nicht ZUgeteckt sind:
a) für männliche Versicherte über 21 Jahre Lohn lasse I V 40 4
b) für männliche Versicherte bis 21 Jahre Lohnt a e 111 32 Z

^ e) sür weibliche Versicherte . Lohnkla^e 111 32 .

J Wird veröffentlicht. >■
| Hochheim a. M ., den 29. Juli 1914.

Der Bürgermeister . A r z b ä che r.

Bekanntmachung.
Die Erd - und Maurerarbeiten zur Einfriedigung und Instand-

fehung der alten Friedhofsmauer sollen im Wege der öffentlichen
Ausschreitung vergeben werden, wozu Termin auf

Samstag , den S. August l. 2s .. vormittags 11 Uhr.
in das Rathaus . Zimmer Nr . 3. anberaumt ist.

Die Arbeiter haben ihre Angebote mit entsprechender Aufschrift
versehen rechtzeitig einzureichen.

Die allgemeinen Bedingungen , sowie vorgeschriebene Angebots¬
formulare können daselbst. Zimmer Nr . 1, während der Vormittags-
stunden gegen Erstattung der Schreibgebühren in Empfang genom¬
men werden.

Hochheim a. M -, den 29. Juli 1914.
Der Magi strat. Arzbächcr.

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
Jum Schutze gegen die Maul - und Klauenseuche wird hierdurch

aus Grund der 88 18 if. des Veihseuchengesetzes vom 2b. Juni 1909
(Reichs-Gesetzbl. S . 519) mit Ermächtigung des Herrn Regierungs-
Präsidenten zu Wiesbaden folgendes bestimmt:

I . Sperrbezirk.
Dieieniaen Orte, des Landkreises Wiesbaden , in denen die

Maul - und Klauenseuche amtlich festgestellt wird, bilden m der
Regel, so lange keine andere Anordnung getroffen wird, einen
Sperrbezirk , für den alsdann folgende Bestimmungen gelten.

8 1. 1. Die verseuchten Gehöste werden gegen den Verkehr
mit Tieren und init solchen Gegenständen, die Träger des An-
jteckungsstoffs sein können, in folgender Weife abgesperrt

n) lieber die Ställe oder sonstigen Standorte der verseuchten
' Gehöste, wo Klauenvieh steht, wird die Sperre verhängt (§ 22

Abs. 1, 4 des Viehseuchengesetzes vom 26. Qitnt 1909 li .-Gesi-
Bl S 519). Befindet sich das Vieh auf der Weide, so ist d>e
Ansstallung vorzunehmen. In besonderen AusnahinesaUe

t . kann beim Vorliegen eines zwingenden wirtschaftlichen Ve-
i dürfnisses die Entfernung der abgesperrte» Tiere " ns den
s Stalle tStandort ) zum Zwecke der sofortigen Schlachtung ge-

m tet wo den. H erzu ist. sofern die Schlachtung „n Seuchen¬
orte erfolgen soll, meine Genehmigung .m anderen Falle die
Genehnügui g des Herr» Regierungs -Präsidenten ersorderlw)
Im" übrigen finden auf die Schlachtung d'- NorschnMi esk 160  V -A -V.-G.*) R .-St .-A. v. 1. 5. 12) 21nrDCiiDung.

'& ■ Jedoch wird von der amtstierärztlichen Leitung der Schlach-,r  V eu /c mm 1 „ n D ) Abstand genommen. Die Be-I
f  geschlachtet worden ist(Notschlachtung).
' t,) D e Verwendung der auf den Gehöften befindlichen Pferde
I imh sonstiaen Einhufer außerhalb der gesperrte» Gehöfte ist
! äeslattet ' jedöckn insoweit diese Tiere in gesperrten Stallen

untergebracht sind, nur unter der Bedingung , daß ihre Hufe
vor dein Verlassen der Gehöste desinfiziert werden,

e) Geflügel ist so zu verwahren , daß es die Gehöste nicht ver-
lassen kann. Für Tauben gilt dies insoweit, als d,e örtlichen
Verhältnisse die Verwahrung ermöglichen.

.1) Fremdes Klauenvieh ist von den Gehöften fernzuhalten.
' e) Das Weqgeben van Milch aus den Gehöften ist verboten. Die! « LiSkMBLLML«
» denen ^in ? m'ckjame
tz gewährleistet ist, können von dem Herrn Regierung p>
> deuten Ausnahmen zugelassen werden. Ställen
I I ) Die Entfernung des Düngers aus den tt 'W‘ en ® QU5
\ und die Abfuhr von Dünger und Jauche von i

if s "" - *~
■! »f . ? » £ Wx
f nur mit meiner Erlaubnis , und nur ms orte
k- ten ausgeführt werden, als sie Nachweis ) J öes ŝ n=
s ihrer Lagerung und der Art des Transports g
> fteckungsstoffs nicht fein können. sonstige Gcgen-
z tz) Gerätschäften, Fahrzeuge . Behaltn ste und ^ >l g »
j stände müssen, soweit sie mit den k" nr«n ooer finb,

Tieren oder deren Abgängen in  ® ctu rt b| tell  heransge-f desinfiziert werden, bevor sie aus den oreyosce ;
L bracht werden. Milchtransportgefäße Knd nach h
! leerung zu desinfizieren (8 154 Abs. lc , § 168 Abs. le V. A.

58.*®.).

SB-A -V -G.: ViehseuchenpolizeilicheAnordnung des Mi¬
nisters für Landwirtschaft, zugleich Aussührungsanwesi g 8
Viehseuchengesetze, veröffentlicht im Reichs- u. Staatsanze .ger
J . Aiai 1912.

j) Wolle darf nur in festen Säcken verpackt aus den Gehöften
ausgeführt werden.

k) Von gefallenen seuchenkranken oder der Seuche verdächtigen
Tieren sind die veränderten Teile einschließlich der Untersuhe
samt Haut bis zum Fesselgeleiike, des Schlundes, Magens und
Darmkanals samt Inhalt , sowie des Kopfes und der Zunge
unschädlich zu beseitigen. Häute und Hörner sind nach 8 160
Abs. 4 V.-A.-V.-G. zu behandeln.

Erleichterungen von diesen Vorschriften sind nur aus zwingenden
wirtschaftlichen Gründen und nur mit Genehmigung des Herrn
Ministers zulässig.

2 Die Stallgönge der verseuchten Ställe der Gehöste, die Plätze
vor den Türen dieser Stalle und vor den Eingängen der Gehoste,
die Wege an den Ställen und in den zugehörigen Hofräumen so¬
wie die etwaigen Abläufe aus den Dungstätten oder den Jauche¬
behältern sind täglich mindestens einmal mit dünner Kalkmilch zu
übergießen . Bei Frostwetter kann anstelle des Uebergießens mit
Kalkmilch Bestreuen mit gepudertem frisch gelöschtem Kalk ersolgen.

3. Die gesperrten Ställe (Stadorte ) dürfen abgesehen von Not¬
fällen, ohne ortspolizeiliche Genehmigung nur von den im 8 154
Abs. 1a B.-A.-V.-G. bezeichneten Personen betreten werden. Per¬
sonen, die in abgesperrten Ställen verkehrt haben, dürfen erst nach
vorschriftsmäßiger Desinsektion das Seuchengehöft verlassen.

4. Zur Wartung des Klauenviehs in den Gehöften dürfen
Personen nicht verwendet werden, die mit fremden Klauenoieh
in Berührung kommen.

5. Das Abhalten von Veranstaltungen in den Seuchengehöf-
ten, die eine Ansammlung einer größeren Zahl von Personen im
Gefolge haben, ist vor erfolgter Schluhdesinsektion (8 175 B .-A.-
V.-G.) verboten.

6. Ich behalte mir vor, auch auf den an den Seuchengehöften
vorbeisührendcn Straßen Beschränkungen des Transports und der
Benutzung von Tieren jeder Art anzuordnen.

8 2. An den Haupteingängen der Seuchengehöfte und an den
Eingängen der Ställe oder sonstigen Standorten , wo sich seuchen-
krantes oder der Seuche verdächtiges Klauenvieh befindet, find
Tafeln mit der deutlichen und haltbaren Aufschrift „Maul- und
K l a u e n se u che" leicht sichtbar anzubringen.

8 3. 1. Sämtliches Klauenvieh nicht v e r s e n cht e r Ge¬
höfte des Sperrbezirkes unterliegt der Absonderung im Stalle (819
Abs. 1, 4 des Meseuchengesetzes). Jedoch darf das abgesonderte
Klauenvieh zur sofortigen Schlachtung entfernt werden, sofern um
mittelbar vor der Ausführung der Tiere zur Schlachtstatte durch
amtstierärztliche Untersuchung sestgestellt wird, daß der gesamte
Klauenviehbestand des Gehöfts noch seuchenfrei rst. Ueber die Er-
teiluna der Genehmigung entscheide ich, wenn die Schlachtung tm
Seuchenorte ersolgen soll, andernfalls ist die Genehmigung des
Herrn Regierungs -Präsidenten ersorderiich. Aus die Schlachtung
finden die Vorschriften des 8 160 B.-A.-V.-G. mit der Maßgabe
Anwendung , daß von der amtstierärztlichen Leitung und von den
im 8 160 Abs. 4, 5 V.-A.-V.-G. vorgeschriebenen Des .nfektwns-
maßnahmen abgesehen werden darf . Sollen die Tiere mit der
Eisenbahn befördert werden, so ist von der Erteilung der Aus-
fiihiqenebmiguna die Eisenbahnstation, auf der die Verladung er¬
folgen soll, unverüziglchin Kenntnis zu setzen. Die für die Be¬
förderung benutzten Eisenbahnwagen sind durch gelbe Zettel mit
der Aufschrist „Eperroieh " zu kennzeichnen. Ein gleicher Vermerk
ist auf den für die Versendung benutzten Frachtbriefen anzu-
brinqen . Dem Frachtbrief ist ferner meine Erlaubnis beizuheften.
Klauenvieh, das in den so gekennzeichneten Eisenbahnwagen be¬
fördert wird , bars nur nach der auf dem Frachtbrief angegebenen
Eisenbahnstation verbracht werden. Ein Entladen oder Umladen
ist unterwegs nur insoweit zulässig, als es zur Erreichung des
auf dem Frachtbrief bezeichneten Bestimmungsorts notwendig ist.
Die Ortspolizeibehörde des Schlachtorts ist von dem bevorstehenden
Eintreffen der Tiere rechtzeitig telegraphisch oder telephonisch zu
benachrichtigen. Sie hat aus das Eintreffen zu achten und ge¬
gebenenfalls über den Verbleib weitere Ermittelungen anzustelleii.

2 Soiern dringende wirtschaftliche Gründe die Aufstallung
oder die uneingeschränkte Durchführung der Absonderung des
Klauenviehs der nicht verseuchten Gehöfte untunlich erscheinen
lassen, können mit Genehmigung des Herrn Ministers Erleichte¬
rungen zug-lassen werden und sind begründete Anträge bei mir
einzureichen.

3 In diesem Falle bleibt Vorbehalten, um die Verwendung der
Tiere ' zur Feldarbeit oder ihren Austrieb auf die Weide zu ermög¬
lichen oder zu erleichtern, von den Tieren zu benutzende ossentliche
Wege vorübergehend gegen den Verkehr auch vonPersonen zu
sperren.

4 Die Absonderung der Tiere ist so lange ausrecht zu erhalten,
bis aus allen Seuchengehösten sämtliches Klauenvieh beseitigt
worden oder die Seuche abgehellt und in allen Fallen d,e vor-
schriftsmühige Desinsektion (8 175 V.-A.-V.-G.) bewirkt ist. Aus
nahmen sind mit Genehmigung des Alm ŝters zuiassig.

8 4. Für den ganzen Bereich des Sperrbezirkes gelten sol-

Begleitung von Herden unb von Jagdhunden bei der Jagd

1>) Schüchtern , ^VichiastAerern sowie Händlern und anderen
Personen , die gewerbsmäßig in Stallen verkehren, .ferner
Per onen die ein Gewerbe im Umhcrziehen ausuben , ist das
Betreten aller Ställe uiid sonstiger Standorte von Klauenvieh
im Sperrbezirke , desgleichen der Eintritt in die Seuchenge¬
höfte verboten . In besonders dringlichen Fallen kann die

SSKÄ ' ft fflmttMMR » und
Geaenstände aller Art . die mit solchem Vieh in Berührung
gekommen sind, dürfen aus dem Sperrbezirke nur mit orts-
polizeilicher Erlaubnis unter den polizeilich anzuordnenden

»>NKIL ' L 'L -K » -mtZspm HM ,°»>° da-
Durcktreiben von solchem Vieh durch den Bezirk ist verboten
Dent^Durchtreibon £n  Klmmwieh ist das Durchfahren m.t

wirtschaftlichen Bedürfnisses mit Genehmigung des Herrn
Regierungs -Präsidenten zulässig.

c) Die Ber - und Entladung von Klauenvieh aus den Ei enbnyn-
und Schiffsstationen im Sperrbezirk ist verboten. Ausnah¬
men hiervon können von mir zugelassen werden. Die Vor¬
stände der vom Verbote betroffenen Stationen sind von den
Ortspolizeibehörden zu benachrichtigen.

II . B e o b a cht u n g s g e b i e t.
Um jeden Sperrbezirk wird ei» nach der Größe der Gefahr

und den örtlichen und Verkehrsoerhältnijsen begrenztes Beobach¬
tungsgebiet gebildet und die Abgrenzung dieses Gebiets durch
das Kreisblatt veröfsentlicht.

Für dieses Beobachtungsgebiet gelten alsdann folgende Be¬
stimmungen:

8 5 1 Aus den Beobachtungsgebieten darf Klauenvieh, ab¬
gesehen von den in Abs. 2 und 3 näher bezeichneten Fällen , nicht
entfernt werden. Auch sind das Durchtreiben von Klauenvieh und
das Durchfahren mit fremden Wiederkäuergespannen durch das
Beobachtungsgebiet sowie der Auftrieb von Klauenvieh aus den
Beobachtungsgebieten auf Märkte verboten.

2. Die Ausfuhr von Klauenvieh zum Zwecke der Sästachtung
ist, wenn die frühestens am Tage vor dem Abgänge der Tiere vor¬
zunehmende tierärztliche Untersuchung ergibt, daß der gejamle
Viehbestand des Gehöfts noch seuchenfrei ist, von mir zu geneh¬
migen und zwar:

a) nach Schlachtstätten in der Nähe liegender Orte,
b) noch in der Nähe liegenden Eisenbahnstationen oder Hafen

(Schiss-ianlegestellen) zur Weiterbeförderung nach Sckilacht-
viehöfen oder öffentlichen Schlachthäusern, vorausgesetzt, daß
diesen die Tiere auf der Eisenbahn oder mit dem Schisse un¬
mittelbar oder von der Entladestation aus zu Wagen zuge-

führt werden.
Für den Transport nach in der Nähe liegenden Orten , Eifenbahn-
stativnen oder Häfen (Schiffsanlegestellen) wird angeordnet , daß
er zu Wagen oder aus solchen Wegen erfolgt, die von anderem
Klauenvieh nicht betreten werden. Durch Bereinbarung mit der
Eisenbahn- oder sonstigen Betriebsverwaltung und, soweit nötig,
durch polizeiliche Begleitung ist dafür Sorge zu tragen , daß eine
Berührung mit anderem Klauenoieh, sofern dies nicht gleichfalls
aus einem Beobachtungsgebiet stammt, auf dem Transporte nicht
tattfinden kann. Zu diesem Zwecke ist von jeder Erteilung der
llusfuhrerlaubnis die Eisenbahnstation, auf der die Verladung er-
olgen soll, unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die für die Be-
örderung benutzten Eisenbahnwagen sind durch gelbe Zettel mit
)er Aufschrift ,,'Veobachtungsvieh" zu kennzeichnen El» gleicher
Vermerk ist auf dem für die Versendung benutzten Frachtbrief an-
zubrinqen. Dem Frachtbrief ist ferner die Aussuhrerlaubnis der
zuständigen Behörde beizuhesten. Klauenvieh, das in den so ge¬
kennzeichneten Eisenbahnwagen befördert wird , dars nur nach
der auf dem Frachtbrief angegebenen Eisenbahnstation verbracht
werden. Ein Entladen oder llmladen unterwegs ist nur insoweit
zulässig, als es zur Erreichung des aus dem Frachtbriefe bezerch-
neten iLestimmungsorts notwendig ist. Die Ortspolizeibehorde des
Schlachtorts ist von dem bevorstehenden Eintreffen der Tiere recht¬
zeitig telegraphisch oder telephonisch zu benachrichtigen. Sie hat aus
das Eintressen zu achten und gegebenensalls über den Verbleib
weitere Ermittelungen anzustellen.

3. Die Ausfuhr von Klauenvieh zu Nutz- und Zuchtzwecken
darf nur mit Genehmigung des Herrn Reg.-Präsidenten ersolgen,
und wird nur unter der Bedingung erteilt, daß eine frühestens
24 Stunden vor dem Abgänge der Tiere vorzunehmende amtstier¬
ärztliche Untersuchung die Seuchenfreiheit des gesamten Viehbe¬
standes des Gehöfts ergibt, und daß sich die Ortspolizeibehörde des
Bestimmungsortes mit der Einfuhr einverstanden erklärt hat . Am
Bestimmungsorte sind die Tiere aus die Dauer von zwei Wochen
der polizeilichen Beobachtung (8 19 Abs. 1, 4 des Viehscuchenge-
setzes) zu unterstellen. Auf den Transport und die Anmeldung
der Tiere finden die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäße An¬
wendung.

8 6. Im ganzen Bereiche des Beobachtungsgebietes wird der
gemeinschaftlicheWeidegang von Klauenvieh aus de» Bestanden
verschiedener Besitzer, die gemeinschaftliche Benutzung von
Brunnen , Tränken und Schwemmen für Klauenvieh und das Trei¬
ben von Klauenvieh auf öffentlichen Straßen verboten. Ausnah¬
men hiervon können von mir zugelassen werden. In besonders
gefährdeten Teilen des Bevbachtungsgebieles behalte ich mir vor,
auch die Festlegung der Hunde in der im 8 164 des B.-A.-B.-G.
Abs. In angegebenen Weise anzuordnen.

III . Allgemeines,
ß 7. In den Seucheorten und den Beobachtungsgebieten

wird verboten:
a) Die Abhaltung von Klauenviehmärkten, mit Ausnahme der

Schlachtviehmärktc in Schlachtviehhösen, sowie der Austrieb
von Klauenvieh auf Jahr - und Wochenmärkte. Dieses Verbot

hat sich auch auf marktähuliche Veranstaltungen zu erstrecken.
b) Der Handel mit Klauenvieh, auch derjenige mit Geflügel,

der ohne vorgängige Bestellung entweder außerhalb des Ge¬
meindebezirkes der gewerblichen Niederlassung des Händlers
oder ohne Begründung einer solchen stattjindek. Als Handel
im Sinne dieser Vorschrift gilt auch das Ausstichen von Be¬
stellungen durch Händler ohne Atitsühren von Tieren und das
Aufkäufen von Tieren durch Händler.

c) Die Veranstaltung von Versteigerungen von Klauenvieh.
Das Verbot findet keine Anwendung auf Viehversteigerungen
auf dem eigenen nicht gesperrten Gehöfte des 58esitzers,
wenn nur Tiere zum 5Lerkaus kommen, die sich mindestens
3 Monate im Besitze des Versteigerers befinden.

ck Die Abhaltung von öffentlichen Tierschauen mit Kleinvieh,
e) Das Weggehen von nicht ausreichend erhitzter Milch (8 28

Abs. 3 D.-A.-B .-G.) aus Sammelmolkereien an landwirt¬
schaftliche Betriebe , i» denen Klauenvieh gehalten ivird, so¬
wie die Verwertung solcher Milch in de» eigenen Viehbestän¬
den der Molkerei, ferner die Entfernung der zur Ablieferung
der Milch und zur Ablieferung der Milchrückstände benutz¬
ten Gefäße NUS der Molkerei, bevor sie desinfiziert sind (vgl.
8 11 Abs. 1 Nr . 9, 10 der Anweisung für das Desinfekt,ons-
verfahren , Anlage A zu B.-A.-B.-G.)

Ausnahmen von den Verboten des Abs. 1 können in beson¬
deren dringenden Fällen zugelassen werden. Etwaige Anträge stnv
an nilch zu richten.

m



Ich behalte mir vor , die Ausdehnung oben bezeichuetcr Ver¬
bote noch auf weitere Teile des Kreises auszudehnen , sobald das
notwendig erscheinen sollte . Eine derartige Anregung wird dann
im Kreisblatt veröffentlicht werden.

IV . Desinfektion.
Z8 . 1. Die Stalle oder sonstigen Standorte der kranken oder

verdächtigen Tiere sind zu desinfizieren , die Ausrüstungs -, Ge¬
brauchs - sowie sonstigen Gegenstände , von denen anzunehmen ist,
daß sie den Anstcckungsstoff enthalten (8 19 Abs. 4 bis 6 der An¬
weisung für das Desinfcktionsverfahren ) sind zu desinfizieren oder
unschädlich zu beseitigen . Ferner ist eine Desinfektion der durchge-
seuchten und sonstigen Tiere , die im Seuchenstall untergebracht
waren , vorzunehmen . Der beamtete Tierarzt hat die Desinfektion
abzunehmen.

2. Auch die Personen , die mit den kranken oder verdächtigen
Tieren in Berührung gekommen sind, höben sich zu desinfiziere » .

3. Von der Desinfektion kann abgesehen werden:
a) wenn es sich nur um der Ansteckung verdächtiges Klauenvieh

in seuchenfreien Gehöften handelt;
b ) für Ställe in Seuchcngehösten , in denen nur der Ansteckung

verdächtiges Klaucnvieh gestanden hat , sosern dieses nach Ab¬
lauf der im § 176 unter b V.-A.-B .-G . angegebenen Frist
seuchenfrei befunden worden ist.

V . Aufhebung der  S ch u tzm a ß r e g e l n.
8 9. Die vorstehend angeordneten Schutzmnßregeln dürfen

nicht ' eher aufgehoben werden , als bis das Erlöschen der Seuche
durch das Kreisblatt bekannt gemacht worden ist. Die Seuche gilt
als erloschen wenn

a ) sämtliches Klauenvieh des Seuchengehöftes gefallen , getötet
oder entfernt worden ist,

oder
b) binnen 3 Wochen nach Beseitigung der kranken oder seuchen¬

verdächtigen Tiere oder nach amtstierärztlicher Feststellung
der Abheilung der Krankheit eine Neuerkrankung nicht oor-
gekommen,

und
e) in beiden Fällen die Desinfektion vorschriftsmäßig ausgeführt

und durch den beamteten Tierarzt abgcnommen ist.
VI . S ch l u ß b e st i m m u n g.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung
im Kreisblatt für den Landkreis Wiesbaden in Kraft.

VII . S t r a f b e st i m m u n g c n.
8 11. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestim¬

mungen unterliegen den Strafvorschriften der § 74—77 einschließ¬
lich des Viehseuchengesetzes vom 26 . Juni 1909 (R .-G .-Bl . S . 519).

Wiesbaden , den 24. Juli 1914.
Der Königliche Landrat.

J .-Nr . 2190 . von Heimburg.

Unter Bezugnahine auf die vorstehende viehseuchenpolizeiliche
Anordnung bringe ich hiermit zur Kenntnis , daß zurzeit die Maul¬
und Klauenseuche in Biebrich (Rhein)  herrscht und diese Ge¬
meinde mit Ausnahme der Billenkolonie und Waldstraße einen
Sperrbezirk  bildet , der folgendermaßen begrenzt wird : Grenze
Schierstein , Richtung Dotzheimer Straße , Lohmühle , Verlängerung
Richtung Schwalbacher Bahn (Unterführung Volkerstraße ) längst des
Bahndammes bis Bahnhof Landesdenkmal , Straße am Aussichts¬
turm bis Grenze Wiesbaden (Mühlweg ) und weiter bis zur Hes¬
sischen Grenze.

Der übrige Gemarkungsteil von Biebrich sowie die Orte Dotz¬
heim undSchierstein nebst deren Gemarkungen werden als Beobach¬
tungsgebiet erklärt.

Da mit allen Mitteln auf die völlige Unterdrückung dieser so
gefährlichen Seuche , deren Ursprung in Biebrich sich bislang nicht
hat ermitteln lassen, hingewirkt werden muh , ist den betreffenden
Polizeiverwaltungen die strengste Durchführung der vorstehenden
Anordnungen zur besonderen Pflicht gemacht . Hierzu bemerke ich
noch, daß nach § 9 des Viehseuchengesetzes zur unverzüglichen An¬
zeige an die Polizeibehörde über einen Seuchenausbruch oder von
Erscheinungen , die den Ausbruch einer Seuche befürchten lassen,

^ außer dem Besitzer des bctr . Viehes auch derjenige verpflichtet ist,
welcher in Vertretung des Besitzers der Wirtschaft vorsteht , welcher
mit der Aufsicht über Bich an Stelle des Besitzers beauftragt ist, wer
als Hirt , Schäfer , Schweizer , Senne entweder Vieh von mehreren
Besitzern oder solches Vieh eines Besitzers , das sich seit mehr als
24 Stunden außerhalb der Feldmark des Wirtschaftsbetriebes des
Besitzers befindet , in Obhut hat , für die auf dem Transporte befind¬
lichen Tiere deren Begleiter und für die in fremden Gewahrsam be¬
findlichen Tiere der Besitzer der ' betreffenden Gehöfte , Stallungen,
Koppeln oder Weideflächen.

Ferner sind zur Anzeige auch die Tierärzte und alle Personen
verpflichtet , die sich mit der Ausübung der Tierheilkunde oder ge¬
werbsmäßig mit der Kastration von Tieren beschäftigen , ingleichen
die Fleischbeschauer einschließlich Trichinenschauer , ferner die Per¬
sonen , die das Schlächtsrgewerbe betreiben , sowie solche, die sich ge-
werbmäßig mit der Bearbeitung , Verwertung oder Beseitigung ge-
schlachteter , getöteter oder verendeter Tiere oder tierischer Bestand¬
teile beschäftigen , wenn sie, bevor ein polizeiliches Einschreiten statt¬
gefunden hat , von dem Ausbruch einer der Anzeigepsilkht unterlie¬
genden Seuche oder von Erscheinungen , die den Ausbruch einer
solchen Seuche befürchten lassen , Kenntnis erhalten.

Indem ich auf diese Vorschriften besonders verweise und ihre
genaue Befolgung bestimmt erwarte , geb ich nachstehend noch die
betreffenden Strafbestimmungen aus 8 14 des Viehfeuchengesctzes
bekannt:

Mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe von
fünfzehn bis zu dreitausend Mark wird bestraft:

wer vorsätzlich den Vorschriften der 88 9, 10 zuwider die ihm
obliegende Anzeige unterläßt oder länger als 24 Stunden , nach¬
dem er von der anzuzcigenden Tatsache Kenntnis erhalten hat,
verzögert , oder es unterläßt , die kranken und die verdächtigen
Tiere ' von Orten , an denen die Gefahr der Ansteckung fremder
Tsere besteht , fernzuhalten ; die Strafverfolgung wegen unter¬
lassener oder verzögerter Anzeige tritt nicht ein , wenn die Anzeige
von einem anderen Verpflichteten rechtzeitig gemacht worden ist.

' Wiesbaden , den 24 . Juli 1914.
Der Königliche Landrat.

J .-Rr . I . 2190. von H c i m b u r g.

Wird vcrösfentlicht.
Hochheim a . M ., den 28 . Juli 1914.

Der Bürgermeister . A r z b ä ch e r.

Dekannkmachung.
Rach 8 9 des Viehseuchengesetzes vom 26 . Juni 1909 (R . Ges.

Bl . S . 319) sind die Besitzer von Haustieren verpflichtet , von dem
Ausbruch der unten näher bezeichneten Seuchen unter ihrem Vieh¬
bestände , oder von dem Auftreten von Erscheinungen , die den Aus¬
bruch einer solchen Seuche befürchten lassen , unverzüglich der Orts¬
polizeibehörde Anzeige zu machen : auch die kranke » und verdäch¬
tigen Tiere von Orten , an denen die Gefahr der Ansteckung frem¬
der Tiere besteht , fernzuhalten.

Die gleichen Pflichten hat , wer in Vertretung des Besitzers der
Wirtschaft vorsteht , wer mit der Aufsicht über Vieh an Stelle des
Besitzers beauftragt ist, wer als Hirt , Schäfer , Schweizer , Senne,
entweder Vieh von mehreren Besitzern oder solches Vieh eines Be¬
sitzers , das sich seit mehr als 24 «stunden außerhalb der Feldmark
des Wirtschaftsbetriebs des Besitzers befindet , in Obhut hat , ferner
für die auf dem Transport befindlichen Tiere , deren Begleiter und
für die in fremdem Gewahrsam befindlichen Tiere der Besitzer der
betresfenden Gehöfte , Stallungen , Koppeln oder Wcideslächen.

Zur unverzüglichen Anzeige sind auch die Tierärzte und alle
Personen verpflichtet , die sich mit der Ausübung der Tierheilkunde
oder gewerbsmäßig mit der Kastration von Tieren beschäftigen , in¬
gleichen die Fleischbeschauer einjchl . der Trichinenschauer , ferner
die Personen , die das Schlüchtergewerbe betreiben , sowie solche, die
sich gewerbsmäßig mit der Bearbeitung , Verwertung oder Besei¬
tigung geschlachteter , getöteter oder verendeter Tiere oder tierischer

Bestandteile beschäftigen , wenn sie, bevor ein polizeiliches Ein¬
schreiten stattgefunden hat , von dem Ausbruch einer der Anzeige¬
pflicht unterliegende Seuche (8 10) oder von Erscheinungen , die den
Ausbruch einer solchen Seuche befürchten lassen , Kenntnis er¬
halten.

Die Seuchen , auf welche sich die Anzeigepflicht erstreckt (§ 10),
sind:

1. Milzbrand , Rauschbrand , Wild - und Rinderscuche,
2. Tollwut,
3. Rotz,
4. Maul - und Klauenseuche,
5. Lungenseuche des Rindviehs,
6. Pockenseuche der Schafe,
7. Beschälseuche der Pferde , Bläschenausschlag der Pferde

und des Rindviehs,
8. Räude der Einhufer und der Schafe,
9. Schweineseuche , sofern sie mit erheblichen Störungen des

Allgemeinbefindens der erkrankten Tiere verbunden ist
und Schweinepest,

10. Rotlauf der Schweine , einschl. des Nesselfiebers , Bnck-
fteinblattern,

11. Geflügelcholera und Hühnerpest,
12. Aeußerlich erkennbare Tuberkulose des Rindviehs , sofern

sie sich in der Lunge in vorgeschrittenem Zustande befin¬
det , oder Euter , Gebärmutter oder Darm ergriffen , hat.

Vorstehendes bringe ich zur öffentlichen Kenntnis . Die Polizei¬
verwaltungen und Ortspolizeibehörden des Kreises wollen die Be¬
kanntmachung in geeigneter Weise zur Kenntnis der Beteiligten
bringen.

Wiesbaden , den 16. Juli 1914.
Der Königliche Landrat.

J .-Nr . I . v o n H e i m b u r g.

Wird veröffentlicht.
Hochheim a . M ., den 29. Juli 1914.

Der Bürgermeister . A r z b ä ch e r.

Detrlffk : Die Abhaltung von Obst- und Geniüse -Verwerkungs-
kurfen für Frauen und Mädchen.

Zur Hebung und Förderung des Obst - und Gemüsebaues , be¬
sonders zur weiteren Verbreitung und eingehenden Kenntnis neu¬
zeitlicher rationeller Verwertung von Obst und Gemüse aller Art,
wird der Kreisobst - und Weinbau -Inspektor Bickel Unterrichtskurse
für Frauen und Mädchen in folgenden Gemeinden abhalten:

Bierstadt von Montag , den 3.' August bis einschl. Mittwoch , de»
5. August,

Berlin,  31 . Juli . Als heute mittag die Nachricht durch
die Welt flammte , daß in Rußland Heer und Flotte in ihrer Ge¬
samtheit mobil gemacht wurden , da sank die bis dahin noch von
manchen gehegte Hoffnung , es würde sich das Aeußerste vermeiden
lassen , bis auf den Nullpunkt . Als sofort auf diese Nachricht hin
das Reichsgebiet in Kriegszustand erklärt wurde , die einzig mög¬
liche Antwort Deutschlands aiTf die russische Maßregel , als der
Kaiser und die Seinen in Berlin einzogen , von Zehntausenden mit
ergreifender Begeisterung begrüßt , als der Monarch vom Balkon
des Schlosses unter lautloser Stille zu den harrenden Tausenden
hinreißende Worte über den Ernst des Augenblicks sprach , da trat
vor die Seelen aller der ungeheure Ernst dieser Stunde . Der Be¬
geisterung wird sich noch ein anderes Gefühl zugesellen , wenn
Deutschland ersährt , welch nähern Umstände die Entwicklung der
Dinge heute begleitet haben . Seit einigen Tagen ist bekannt ge¬
worben , daß ein Depcschenwechsel zwischen Zar und Kaiser statt-
gesunden hat . Damit hat es folgende Bewandtnis . Der Zar
wandte sich mit einer telegraphischen Bitte an Kaiser Wilhelm , er
möge dazu beitragen , daß der Frieden erhalten bleibe . Der Kaiser
hat darauf sofort sehr entgegenkommend und in Berücksichtigung
der alten historischen Freundschaft zwischen Preußen -Deutschland
und Rußland versucht , eine Vermittlungsaktion einzuleiten im
Sinne auch der früher » Vorschläge des Sir Edward Grey . Ge-

- rade in der entscheidenden Stunde , als diese Bemühungen des
Kaisers eingesetzt hatten , erfolgte gänzlich unerwartet , die Anord¬
nung der allgemeiilen Mobilmachung in Rußland . Das ist ein
unerhörter Vorgang , auf den eine andere Antwort als die sofort
vom Kaiser Wilhelm erteilte nicht inöglich war . Damit ist ein
neuer Beweis für die unerschütterliche Friedensliebe des deutschen
Kaisers , der deutschen Regierung und des deutschen Volkes gelie¬
fert . Jetzt ist es an Rußland , zu zeigen , ob cs wirklich das Aeußerste,
die beispiellose Herausforderung eines friedlichen Volkes im Sinne
hat . (Köln . Ztg .)

B e rl in , 31. Juli . Die Meldung von der Erklärung des Zu¬
standes der drohenden Kriegsgefahr lockte eine vieltausendköpfige
Menge unter die Linden , wo sie in langen Ketten die Fahrstraße
umsäumte und auf die Rückkehr des Kaisers wartete . Im Gegen¬
satz zu dem lebhaften Treiben der letzten Tage war die Stimmung
der Massen ernst . Nur hin und wieder ertönten vereinzelte Hurra¬
rufe , wenn ein Militärautomobil in schnellem Tempo einen höheren
Offizier vorbeifuhr . Gegen 2 %, Uhr erklangen vom Brandenburger
Tor her die langgezogenen Hupensignale der Hofautomobilc . Die
Menge durchbrach die schwache Schutzmannskette , sperrte den Fahr¬
damm und umringte das kaiserliche' Automobil , in welchein der
Kaiser in der Uniform des Gardedukorps und die Kaiserin sahen.
Brausende Hurras tönten den Majestäten entgegen . Der Kaiser
dankte tiefernsten Gesichts in sichtlicher Bewegung . Nichtcnden-
wallender Jubel erscholl, als das Automobil des Kronprinzen heran¬
kam , der Husarenuniform trug und gleich der Kronprinzessin durch
Grüßewinlen für die stürmischen Ovationen dankte . Zwischen dem
Kronprinzenpaar saß dessen ältester Sohn . Sehr lebhaft wurden
auch die Prinzen Adalbert , Oskar , Joachim begrüßt , deren Auto¬
mobil gleich demjenigen des Kronprinzen nur mühsam den Weg
durch die dichtgescharten Massen fand , die immer wieder um den
Wagen drängten und Miene machten , die Trittbretter zu erklettern.
Sobald das 'letzte Automobil die Kreuzung Friedrichstraße passiert
hatte , wälzte sich ein unabsehbarer Menschenstrom vor das Schloß,
wo sich bald eine ungeheure Menge ansammelte , die von langen
Schutzmannsketten eingedämmt von Zeit zu Zeit in stürmische Äe-
gcistcrungskundgebuiigen ausbrach.

Rußlands Schuld.
Wien,  31 . Juli . Während zwischen den europäischen Kabi¬

netten rührig darüber verhandelt wurde , wie man die Eingrenzung
des Konfliktes zwischen Oesterreich -Ungarn und Serbien sichcrstellen
könne , hat Rußland , wie nunmehr , jeden Zweifel ausschließend , be¬
kannt geworden ist, in einem Grade mobilisiert , der einen Angriff
aus Oesterreich -Ungarn und in zweiter Linie somit auch aus Deutsch¬
land als unmittelbar drohend erkennen ließ . Weder Oesterreich-
Ungarn noch Deutschland hatten irgendwelche militärische Maß¬
nahmen getroffen , die Rußland dazu Anlaß hätten geben können,
sich als bedroht zu betrachten . Der ganzen Welt war bekannt , daß ;

Crbenheim von Donnerstag , den 6. August bis einschl. Samstag,
den 8. August,

Auringcn von Montag , den 31. August bis einschl. Mittwoch , deck
2. September,

Sonnenberg von Donnerstag , den 3. September bis einschl,
Samstag , den 5. September,

Hochhcim von Montag , den 7. September bis einschl. Mittwoch,
d«n 9. September.

Flörsheim von Donnerstag , den 10. September bis einschl. Sams¬
tag , den 12. September.

(Fraucnschule in Weilbach .)
Die Teilnahme an diesen Kursen ist unentgeltlich . Besondere

Anmeldung ist nicht erforderlich ; das rechtzeitige Erscheinen im
Unterrichtslokale berechtigt zur Teilnahme.

Verwertungsmaterial , wie Früchte und Gemüse , haben die
Teilnehmerinnen nach Angabe des Kursusleiters mitzubringen.

Die Unterweisungen beginnen am 1. Lursuslage abends S Uhr.
Die übrige Zeiteinteilung wird von dem Kursusleiter nach erfolgter
Rücksprache mit den Teilnehmerinnen bestimmt und so gelegt wer¬
den , daß diese ihren häuslichen Arbeiten Nachkommen können . Zum
Notieren von Rezepten pp . haben die Teilnehmerinnen Papier und
Bleistift mitzubringen.

Die genannten Gemeinden wollen für Nachstehendes sorgen:
1. Abholen der Geräte von der Ortschaft , in welcher der vorher¬

gehende Kursus stattgefunden hat.
2 . Stellung eines geeigneten Lokals mit Benutzung eines

Herdes.
3. Feuerungsmaterial zum Heizen des Herdes.
Der Unterricht ist theoretisch und praktisch . Nach einfachster

und billigster , im bürgerlichen Haushalt in längeren Jahren erprob¬
ter Methode wird gelehrt : Das Dörren von Obst und Gemüse , das
Einmachcn von Obst und Gemüse in Gläsern , Büchsen und Krügen,
sowie Bereitung von Mus , Marmelade , Latwerge , Gelee , Obst-
säften und Beerweinen.

Die Herren Bürgermeister der beteiligten Gemeinden veran¬
lasse ich, dafür Sorge zu tragen , daß die ortsübliche Bekannt,
machung rechtzeitig und wiederholt erfolgt.

Im übrigen wird der Kurfusleitcr sich zur weiteren Be¬
sprechung mit den Herren Bürgermeistern persönlich in Verbindung
setzen.

Wiesbaden , den 23. Juli 1914.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

J .-Nr . II . 4551 . von Heimburg.  ;

Wird veröffentlicht . j
Hochheim a . M ., den 30. Juli 1914.

Der Bürgermeister . A r z b ä ch e r.

die Mobilmachung Ocsterreich -Ungärns nur in einem Rahmen
durchgcführt worden war , der die Austragung des Konflikts mit
Serbien zum Ziele hatte . Rußland hat somit durch sein Vorgehen
Serbiens Machenschaften , deren Gipfelpunkt das Attentat auf den
Erzherzog -Thronsolger und seine Gemahlin war , unterschrieben.
Es kann daher kein Zweifel darüber bestehen , daß Rußland , wenn
es nun zu einem Kriege mit Oesterreich -Ungarn und daraufhin zu
einem europäischen Brande kommen sollte , die Verantwortung da¬
für trägt.

Eine Ansprache
Kaiser Wilhelms.

Berlin , 31. Juli . Um die sechste Abendstunde
wurde das Gedränge um das Schloß ungeheuerlich . Die
Erregung der angesammelten Massen stieg dauernd und
erreichte ihren Höhepunkt , als mit einein Schalltrichter
von den kaiserlichen Gemächern gerufen wurde:
„Ruhe,der Kaiser willspreche  n ." Der Kaiser
erschien gleich darauf auf der Altane des Schlosses , be¬
gleitet von der Kaiserin , den Prinzen Adalbert und
Oskar , und sprach mit lauter Stimme , die aber dauernd
von Jubel und Hochrufen unterbrochen wurde , sodaß
die Ansprache im einzelnen kaum verständlich wurde,
doch konnte man heraushören , daß der Kaiser sagte:

„Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland
hereingebrochen . Neider überall zwingen uns zu ge¬
rechtfertigter Verteidigung . Man drückt uns das
Schwert in die Hand . Ich hoffe , daß , wenn es nicht in
letzter Stunde rneinen Bemühungen gelingt , die Gegner
zum Einsehen zu bringen und den Frieden zu erhalten,
wir das Schwert mit Gottes Hilfe so führen werden,
daß wir es in Ehren wieder in die Scheide stecken
können . Enorme Opfer an Gut und Blut würde ein
Krieg vom deutschen Volke erfordern , dem Gegner aber
würden wir zeigen , was es heißt , Deutschland anzu¬
greisen . Und nun empfehle ich euch : Geht fetzt in die
Kirche , kniet nieder vor Gott und bittet ihn um Hilfe für
unser braves Heer !"

Einen Augenblick herrschte eine weihevolle Er¬
griffenheit , die dann von neuem durch brausenden Jubel
abgelöst wurde . Dann verließ der Kaiser das Schloß
und fuhr unter stürmischen Zurufen und lebhaften Be¬
geisterungskundgebungen der Massen die Linden ent¬
lang . Vor der russischen Botschaft können Schutzleute
nur mit Mühe die Menschenmassen abwehren.

Deutschlands Ultimatum an Rußland und Anfrage an
Frankreich.

Tel . Ucrlfn , 31 . Juli . Die Norddeutsche
Allgemeine Zeitung schreibt:

„Nachdem die aus eigenen Wunsch des Zaren
selbst unternommene vermittlungsarbeit von der
russischen Regierung durch die allgemeine Mobil¬
machung der russischen Armee und Flotte ge-

Deutschland; Ultimatum an Kuhland
und Knsrage an Frankreich.



stört wurde, hat der Kaiser heute in Petersburg
wissen lassen, daß die deutsche Mobilmachung in
Aussicht steht, falls Rußland nicht binnen \2
Stunden die Kriegsvorbereitungen einstellt und
hierüber bestimmte Erklärung abgiebt. Gleich¬
zeitig ist an die französische Regierung eine An¬
frage über deren bsaltung im ^alle eines
deutsch-russischen Krieges gerichtet worden."

Die Vorgeschichte.
Berlin , 31. Juli . Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung"

schreibt unter der Ueberschrift„Die Vorgeschichte": Nachdem Se.
Majestät der Kaiser den Kriegszustand siir das Reich erklärt hat,
ist der Zeitpunkt gekommen, die Vorgänge, die zu diesem Ent¬
schluß gesührt haben, in Kürze darzulegen. Seit Jahren hat Oester-
reich-Üngarn gegen die Bestrebungen zu kämpsen, welche mit ver¬
brecherischen Mitteln unter Duldung und Förderung der serbischen
Regierung auf die Revolutionierungund Losreißung der südöst¬
lichen Landesteile Oesterreich-Ungarns hinarbeiten. Die Gewin¬
nung dieser Gebiete ist das unberechtigte Ziel der serbischen Poli¬
tik. Diese glaubt dabei aus den Rückhalt Rußlands rechnen zu kön¬
nen, ln dem Gedanken, daß es Rußlands Aufgabe sei, den süd¬
slawischen Völkern seinen Schutz zu leihen. Diesem Gedanken wurde
durch Rußlands Bemühungen, einen Bund der Balkanstaatenzu¬
stande zu bringen, Nahrung gegeben. Die großserbische Propa¬
ganda trat schließlich in der Ermordung des österreichisch-ungari¬
schen Thronfolgers und seiner Gemahlin grell hervor. Die öster¬
reichisch-ungarische Monarchie entschloß sich, diesem gegen ihren
Bestand als Großmacht gerichteten verbrecherischen Treiben ein
Ende zu inachen. Es mußte sich dabei ergeben, ob Rußland tatsäch¬
lich die Stelle des Beschützers der Südslawcn be, ihren aus die
Zertrümmerung des Bestandes der österreichisch-ungarischen Mo¬
narchie gerichteten Bestrebungen durchzuführen willens war. In
diesem Falle kam ein Lebensinteresse Deutschlands in Frage: Der
unaeschwächte Bestand der uns verbündeten Monarchie, dessen wir
zur Erhaltung unserer eigenen Großmachtstellung inmitten der
Gegner von Ost und West bedürfen. Deutschland stellte sich von
vornherein aus den Standpunkt, daß eine Auseinandersetzung mit
Serbien eine Angelegenheit sei, die nur Oesterreich-Ungarn und
Serbien ongehe. Unter der Wahrung dieses Standpunktes haben
wir n.it der größten Hingabe an allen Bemühungen teilgenom¬
men, die auf die Erhaltung des europäischen Friedens gerichtet
waren. Oesterreich-Ungarn gab hierzu eine Handhabe, indem es
den Mächten wiederholt erklärte, daß es aus keine Eroberungen
ausgehe und den territorialen Bestand Serbiens nicht antasten
wolle. Diese Erklärungen wurden namentlich in Petersburg mit
Nachdruck zur Kenntnis gebracht. Unserem Bundesgenossen haben
wir geraten, jedes mit der Würde vereinbare Entgegenkommen zu
zeigen. Insbesondere haben wir allen englischen auf eine Ver¬
mittlung zwischen Wien und Petersburg hinzielendenSchritten
hilfreiche Hand geliehen. Bereits am 26. Juli lagen zuverlässige
Nachrichten über russische Rüstungen vor. Sie veranlaßten die
deutsche Regierung am gleichen Tage unter erneuter Betonung,
daß Oesterreich-Ungarn den Bestand Serbiens nicht antasten wolle,
zu erklären, vorbereitende militärische Maßnahmen Rußlands müß¬
ten uns zu Gegenmatzregeln zwingen: diese müßten in einer Mo¬
bilisierung der Armee bestehen, die Mobilisierung aber bedeute den
Krieg. Wir konnten nicht annchmen, daß Rußland einen europäi¬
schen Krieg entfesseln wolle. Am nächsten Tage erklärte der russische
Kriegs-Minister unserem Militärattachee, es sei noch keine Mobil¬
machungsordreergangen, kein Pferd ausgehoben und kem Re¬
servist eingezogen worden. Es würden lediglich vorbereitende Maß¬
regeln getroffen. Wenn Oesterreich-Ungarn die serbische Grenze
überschreite, würden die auf Oesterreich-Ungarn gerichteten JWi-
tärbezirke mobilisiert werden, unter keinen Umständen aber die an
der deutschen Front liegenden. Jedoch liehen zuverlässigê achrich-
ten schon in ben nächsten Tagen keinen Zweifel darüber, daß auch
an der deutschen Grenze die militärischen Vorbereitungen Ruß¬
lands in vollem Gange seien. Die Meldungen herüber Haus n
sich. Trotzdem wurden noch am 29. Jul , von dem iss)
Gencralstabschef unserem Militärattachee erneut bttuhigende -.
klärungen gegeben, welche die Mitteilungen des i go
als noch voll zu Recht bestehend bezeichneten.

Am 29. Juli ging ein Telegramm des Zaren an den Kaiser ein
in dem er die inständige Bitte aussprach, der Kaiser möge .hm. in
diesem so ernsten Augenblick Helsen. Er bitte .hu, um  dem Unglück
eines europäischen Krieges vorzubeugen, alles .hm Mögliche zu tun
um seinen Bundesgenossen davon zurückzuhalten, zu we.t zu gehen.
An demselben Tage erwiderte der Kaiser in e.uem längeren Te e¬
gram,n. daß er die Ausgabe des Vermittlers auf den Appell an
seine Freundschaft und Hilfe bereitwillig übernommen habe. Dem
entsprechend wurde sofort eine diplomatische Aktionm Wien e.nge-
Icitet. Während diese im Gange war, lief die offizielle Nachricht
ein, daß Rußland gegen Oesterreich-Ungarn mobil mache. Sosort
hierauf wies der Kaiser den Zaren in weiteren Telegrammen
darauf hin. daß durch die russische Mobilisierung gegen Oe erre.ch-
Ungarn seine auf Bitte des Zaren übernommene Vermittlerrolle
gefährdet, wenn nicht unmöglich gemacht würde. Trotzdem wurde
die in Wien eingeleitete Aktion fortgesetzt, wobei von England ge¬
machte in ähnlicher Richtung sich bewegende Vorschläge von der
deutschen Regierung warm unterstützt wurden. Heber diese -
Mittelungsvorschläge sollte heute in Wien die Entscheidung fallen
Noch bevor sie fiel, lief bei der deutschen Regierung tu 1 “
Nachricht ein, daß der Mobilmachungsbefehl für d.e gesamte russisch
Armee und Flotte ergangen sei. Darauf richtete der Ka.se en
letztes Telegramm an den Zaren, in welchem er lervorho ,
die Verantwortung des Reiches ihn zu defensiven Maßnahmen
zwinge. Er fei mit seinen Bemühungen um die Erhaltung de^
Weltfriedens bis an die äußerste Grenze des Möglichen gegangen-
Nicht er trage die Verantwortung für das Unheil, das >ctz er
drohe. Er habe feine Freundschaft für den Zaren und das russische
Volk stets treu gehalten. Der Friede Europas könne noch letzt er¬
halten werden, wenn Rußland aufhöre, Deutschland und Oes erre. )
Ungarn zu bedrohen. Während also die deutsche Regierung auf
Ersuchen Rußlands vermittelte, machte Rußland seine gesam rn
Streitkräste mobil und bedrohte damit die Sicherheit des reu Ich.
Reiches, von den. bis zu dieser Stunde noch keinerlei außergewöhn¬
liche militärische Maßregeln ergriffen worden waren. So ist. mcy
von Deutschland herbeigerufen, vielmehr wider den durch die T
bewährten Willen Deutschlands der Augenblick gekommen, welcher
die Wehrmacht Deutschlands auf den Plan ruft. _

Pots dam , 31. Juli . Der k r o n p r i n z ist zum
Führer der 1. Garde -Division ausersehen.

Die Berufung des Reidistuges,
Berlin,  31. Juli . Für den Fall eines Kriegsausbruchs ist

die Berufung des Reichstags auf Dienstag, den 4. August 1914 in
Aussicht genommen. Die Eröffnung wird im Weißen Saale des
königlichen Schlosses in Berlin um 1 Uhr nachmittags erfolgen. Die
kaiserliche Verordnung wegen der Berufung steht noch aus.

Die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland gesichert!
Glücklicherweise kann sich Deutschland gegenwärtig, wo es noch

vor der unberührten neuen Ernte steht, mit seiner Versorgung
ziemlich auf die eigenen Hilfsmittel verlassen. Wir haben nn all¬
gemeinen in unserem Lande eine der Menge nach gute Erme.
Rechnet man damit, daß im Kriegsfälle selbstverständlich die Aus¬
fuhr Deutschlands aushört, daß wir etwa in den drei letzten fahren
durchschnittlich 600 090 bis 700.000 Tonnen Roggen mehr geerntet
!atten, als wir selbst gebrauchten, während wir etwa 1xi Million

Tonnen an Weizen und Weizenmehl einführten, so ergibt sich für
das ganze Jahr ein Zufuhrbedarf vdm Auslande an Brotgetreide
von rund einer Million Tonnen. Da wir zunächst eine glanzende
Kartoffelernte in Sicht haben, die im Vorjahre nicht weniger als
54 Millionen Tonnen ergab, so kann im Notsalle eine erhebliche
Menge Brotgetreide durch Mehrverbrauchvon Kartoffeln ersetzt
werden. Von Hafer hatten wir im letzten Jahre in Deutschland
etwa 400 000 Tonnen Ueberschuß für die Ausfuhr; diese Menge
würde auch im Lande bleiben. Des weitern stehen wir vor einer
guten Heuernte, die auf etwa 40 Millionen Tonnen zu schätzen ist.
Mag es bei einem längeren Kriege Deutschlands mit Rußland auch
an Futtergerste und Kleie vielleicht knapp werden, so tun es zur
Not auch Futtepkartoffeln und Heu, und es unterliegt wohl keinem
Zweifel, daß selbst beim Kampf aller gegen alle unsere Händler
immer noch Möglichkeiten finden werden. Auf jeden Fall steht
Deutschland heute bei Beginn des Erntejahres bezüglich seiner Ver¬
sorgung auf eigenen Füßen, es handelt sich nur darum, daß die
Jnlandernte erst mobil wird.

Allgemeine Mobilisierung
in Oesterreich.

W i en . 31. Juli . (Wiener Korr.-Bur.) Infolge der russischen
Mobilisierung hat der Kaiser nunmehr die allgemeine Mo¬
bilisierung  angeordnet, welche durch Plakatierung soeben
lundgemacht wurde.

Mobilmachung in Holland.
Haag, 31. Juli. Die Königin der Niederlande hat heute

mittag VA Uhr durch Erlaß die allgemeine Mobilmachung befohlen.

Berlin,  1 . August. Für den Fall der Mobilmachung hat
Amtsqerichtsrat Liepmann vom Vorstand der Volkskaffee- und
Speisehallengesellschastden Betrag von 15 000 Mark zum Zwecke
unentaeltlicher Verabreichung von Speisen und Getränken an aus-
rückende Mannschaften auf den Berliner Bahnhöfen zur Verfügung
gestellt. _

Berin , 1. August. Die deutsche Reichsbank hat den Dis-
sank von 5 auf 6 Prozent , den Lombard-Zinsfutz von ö auf 7 pro-
zenk erhöht.

Eine Rede des Reichskanzlers.
Berlin,  1 . August. Gestern abend 11% Uhr bewegte sich

ein großer Zug von „Unter den Linden" unter patriotischen Ge¬
sängen die Wilhelmstraße herab und machte vor dem Palais des
Reichskanzlers halt. Der Reichskanzler erschien nn dem Mittel¬
fenster des Kongreßsaales und wurde mit stürmischen Rufen be
grüßt. Als Stille eiutrat, sprach der Kanzler mit weithin schallen
der Stimme folgende Worte: In ernster Stunde sind Sie, um Ihren
patriotischen Gefühlen Ausdruck zu geben, vor das Haus Bismarcks
gekommen, Bismarck, der uns mit Kaiser Wilhelm dem Großen
und dem Feldmarschall Moltke das deutsche Reich schmiedete. Wir
wollten im Reiche, das wir in 44jähriger Friedensarbeit ausgebaut
haben, auch ferner im Frieden leben. Das ganze Wirken des
Kaisers war der Erhaltung des Friedens gewidmet. Er hat bis in
die letzten Stunden für den Frieden Europas gewirkt und wirkt
noch für ihn. Sollte all sein Bemühen vergeblich sein, sollte uns
das Schwert in die Hand gegeben werden, so werden wir ins Feld
mit dem guten Gewissen und dem guten Bewußtsein ziehen, daß
wir nicht den Krieg gewollt haben. Wir würden dann den Kampf
um unsere Existenz und nationale Ehre bis zum letzten Bluts¬
tropfen führen. Im Ernst dieser Stunde erinnere ich Sie an das
Wort, das einst Prinz Friedrich Karl den Brandenburgern zurief:
.Laßt Eure Herzen schlagen zu Gott und Eure Fäuste aus den
Feind."

des Heeres aufrechterhalten und es vor den Augen unseres Kaisers
und den Blicken der Nation in Ehren bestehen.

Frankfurt a. M., 31. Juli 1914.
Der kommandierende General. -

von Schenck.

Bekanntmachung.
1. mit Erklärung des Kriegszustandes unkerstehk der erweiterte

Befehlsbereich der Festung Mainz meinem Befehl. Die Aivil-
und Militärgemalt in diesem Bereich geht an mich über.

2. Der Befehlsbereich der Festung umfaßt das Gebiet des preußi¬
schen Regierungsbezirkes Wiesbaden und des Grotzherzog-
luMs Hessen innerhalb folgenden Amkreises: Sindlingen , ZeilS-
heini, Lorsbach, Wildsachsen, wehen , Hahn, Hettenhain. Bär-
sladi, Hausen (ausschl.). Stephanshausen (ausschl.), Aulhausen
(ausschl.), Aßmannshausen (ausschl.), Bingen (ausschl.), Rochus-
berg (einschl.Z, Dromersheim , Aspisheim, Sk. Johann , Eichloch,
Ensheim . Gau -Odernheim, Hillesheim, Winkersheim, Gunters-
blum, Schmitkshansen, Erfelden, Wolfskehlen, Griesheim
(ausschl.), Worfelden, Mörfelden , Walldorf . Kelsterbach, samt-
liche genannten Orte (mit dem Gemeindebezirk) einschl,, soweit
nicht ausdrücklichanderes vermerkk.

Der Gouverneur der Festung Mainz:
von Kathen, !

General der Infanterie . i
Mainz . 31. Juli 1914.

Bekanntmachung.

Auf Grund des von Seiner Majeflät dem Kaiser und König
befohlenen Kriegszusiandes bestimme ich im Anschluß an die bereits
durch die Iivklbehörden erfolgte Veröffentlichung Folgendes:

Ich beabsichtige zunächst keine Unterdrückung der Presse oder
besondere Maßnahmen gegen politische Parteiführer eintreten zu
lassen, solange sie sich der großen Stunde des Vaterlandes würdig
zeigen.

Ich ersuche jedoch um strengste Ueberwachung und sofortige
Meldung an mich, wenn Vorkommnisse eintreten, die mein Ein¬
greifen nötig machen.

Die Freiheit der Person jedes Deutschen soll geachtet werden,
solange der einzelne das Recht hierauf nicht nach ben Strafge¬
setzen verwirkt hat.

Das Vereins- und Versammlungsrccht ist nur insoweit zu
beschränken, wie es zur Ausrechtcrhaltung der Ruhe und Ord¬
nung erforderlich erscheint.

Im nationalen Sinne geleitete Versammlungen können zur
Hebung der Stimmung in der Bevölkerung wesentlich beitragen.

Ich mache es jedoch zur Pflicht aller Organe, alle Vereine und
Versammlungen sorgfältig zu überwachen. Jedes Vorkommnis,
das eine Einschränkung des Vereins- und Versattimlungsrechts
nötig macht, ist mir sofort zu melden.

Ich beabsichtige zunächst nicht die Einsetzung außerordent¬
licher Kriegsgerichte eintreten zu lassen.

Ich vertraue , daß die gesamte Bevölkerung alle Militär - und
Zivilbehörden freudig und rückhalkslos unkerslühen und uns damit
die Erfüllung unserer hohen vakerländlschen Pflichten erleichtern
wird. Dann wird auch der alte Waffenrnhm des Heeres aufrechk-
erhalten und es vor den Augen unseres Kaisers und den Blicken
der Rakion in Ehren bestehen.

Mainz , 31. Juli 1914.
Der Gouverneur der Festung Mainz:

von Kakhen, j
General der Infanterie.

Der kommandierende General des 18. Armeekorps
erläßt folgende Bekanntmachung:

Ans Befehl Seiner Majestät des Kaisers wird für den Bezirk
des 18. Armeekorps hierdurch der Kriegszustand erklärt.

Die vollziehende Gewalt geht damit an mich, im Befehlsbereich
der Fefstingen Mainz und Koblenz an den Gouverneur bezw
Kommandanten der Festung über.

Die Zivilvcrwattungs- Und Gemeindebehörden verbleiben in
ihren Funktionen. Sie haben aber meinen Anordnungen und Auf¬
trägen, im Befehlsbereich der Festungen Mainz und Koblenz denen
des Gouverneurs bezw. Kommandanten der Festung Folge zu
leisten.

An die Bevölkerung des Bezirks des 18. Armeekorps
richtet sich folgende Bekanntmachung:

Seine Majestät der Kaiser hat das Reichsgebiet in Kriegszu¬
stand erklärt. Für diese Maßregel sind lediglich Gründe der raschen
und gleichmäßigen Durchführung der ersorderiichen militärischen
Vorkehrungen inahgebend und nicht etwa die Besorgnis, daß die
Bevölkerung die vaterländische Haltung werde vermissen lassen.
Die Schnelligkeit und Sicherheit unseres Aufmarsches erfordert ein-
heitliche und zielbewußte Leitung der gesamten vollziehenden Ge¬
walt. 'Wenn durch die Erklärung des Kriegszustandes die Gesetze
verschärft werden, so wird dadurch niemand, der das Gesetz beachtet
und den Anordnungender Behörde» Folge leistet, in feinem Tun
und Wirken beschränkt. Ich vertraue, daß die gesamte Bevölkerung,
alle Militär- und Zivilbehörden freudig und rückhaltslos unter¬
stützen und uns damit die Erfüllung unserer hohen vaterländischen
Pflichten erleichtern wird. Dann wird auch der nlte Wassenruhin

Bekanntmachung.
1. Hiermit verbiete ich jede Veröffentlichung oder Mitteilung mili¬

tärischer Angelegenheiten.
Ucbertretungen dieses Verbots werden streng bcstrnjt.

2. Ferner werden nachstehende, für den herrschenden Kriegszu¬
stand geltende Bestimmungen zur Warnung bekannt gemacht:

Nach dem Cinsührungsgesetz zum Strafgesetzbuchfür das
deutsche Reich vom 31. 5. 1870 sind in den in Kriegszustand er-
klärten Gebieten die in den §§ 81, 88, 90, 307, 311, 312, 315,
322, 323 und 324 des Strafgesetzbuches für dös deutsche Reich
mit lebenslänglichem Zuchthaus bedrohten Verbrechen mit
dem Tode zu bestrafen.

Gesetz vom 4. 6. 1851. .. . 1
8 8. '

Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Bezirk der
vorsätzlichen Brandstiftung, der vorsätzlichen Verursachung einer
Ueberschwemmung, oder des Angriffs oder des Widerstandes gegen
die bewaffnete Macht oder Abgeordnete der Zivil- oder Militär¬
behörde in offener Gewalt und mit Waffen oder gefährlichen Werk-
zeugen versehen sich schuldig macht, wird mit dem Tode bestraft.

Sind mildernde Uinstäudc vorhanden, so kann, statt der Todes¬
strafe, aus zehn- bis zwanzigjährige Zuchthausstrafe erkannt werden.

§9 . A
Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Bezirk

a) in Beziehung auf die Zahl, die Marschrichtung oder an¬
geblichen Siege der Feinde oder Aufrührer wissentlich
falsche Gerüchte ausstreut oder verbreitet, welche geeignet
sind, die Zivil- oder Militärbehörde hinsichtlich ihrer Maß¬
regeln irre zu führen, oder

b) ein bei Erklärung des Kriegszustandes oder während des¬
selben vom Milltärbefehlshaber im Interesse der öffent¬
lichen Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt, oder zu sol¬
cher Uebertrctung aussordert oder anreizt, oder

c) zu den Verbrechen des Aufruhrs, der tätlichen Widersetz¬
lichkeit, der Befreiung eines Gefangenen oder zu anderen
in § 8 vorgesehenen Verbrechen gegen die Unterordnung
oder zu Vergehen gegen die militärische Zucht und Ord¬
nung zu verleite» sucht,

soll, wenn die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe be¬
stimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden.

Mainz, 31. Juli 1914. ’/ . . ]
Der Gouverneur der Festung Mainz: ' ' ' ]

von Kathen
General der. Infanterie f 2L, H



Dekannlma'chlttlg.
beicefsend Befreiung vom Aufgebot bei Eheschließungen. "
Auf Grund der Allerhöchsten Verordnung vom 16. Dezember

1912 (Gesetzsamml. S . 299) bestimme ich für den Umfang der Mo¬
narchie folgendes:

, 1. Im Falle einer Mobilmachung oder einer Erklärung des
Kriegszustandes (Artikel 11 und 68 der Reichsverfassung) ist

, zur Befreiung vom Aufgebote zum Zwecke der Eheschließung,
! sofern der Verlobte der bewaffneten Macht angehört und

beide Verlobte Reichsinländer find, der Standesbeamte zu¬
ständig, vor dem die Ehe geschloffen werden soll.

2. Zur bewaffneten Macht im Sinne der Ziffer 1 gehören
a) alle Militärpersonen des Friedensstandes der Armee oder

der Kaiserlichen Marine , einschließlichder Militär - oder
Marineärzte und der Militär - oder Marinebeamten,

Jj) alle Personen , welche als Offiziere, Aerzte, Militärbe¬
amte oder Mannschaften des Beurlaubtenstandes (Re¬
serve, Marinereserve . Land - und Seewehr , Ersatzreserve,
Marine -Ersatzreserve) oder sonst als Wehrpflichtige zum
Heere oder zur Marine einberufe» oder zum Landsturm
aufgeboten sind, oder sich freiwillig zum Eintritt in das
Heer, die Marine oder den Landsturm gestellt haben,

c) alle Personen , die sich bei dem Heer oder der Kaiserlichen
Marine in irgendeinem Dienst- oder Vertragsverhältnisse

> befinden oder sich sonst bei dem Heere oder der Kaiser¬
lichen Marine aufhalten oder ihnen folgen.

3. Der Standesbeamte hat sich in geeigneter Weise von der Zu¬
gehörigkeit des Verlobten zu den unter Ziffer 2 bezeichneten
Personen zu überzeugen. Soweit der dazu erforderliche Aus¬
weis nicht auf andere Weife erbracht wird , genügt für die zu
Ziffer 2 b bezeichneten Personen der Militärpaß , die Gestel¬
lungsorder oder eine behördliche Bescheinigung über die frei¬
willige Gestellung, für die zu Ziffer 2 c bezeichneten Per¬
sonen die Bescheinigung des Militärbefehlshabers oder der
Militärbehörde , mit denen das Dienst- oder Vertragsverhält¬
nis abgeschlossen ist oder die die Genehmigung, sich beim Heer
oder der Marine aufzuhalten oder ihm zu folgen, erteilt ha¬
ben, oder des Kommandanten des Schiffes oder Fahrzeuges,
auf dem der Verlobte sich aufhält.

4. Die Befreiung vom Aufgebot ist zu den Chefchließungsakten
zu vermerken. Sie darf nur erteilt werden, wenn im übrigen

r  die gesetzlichen Erfordernisse zur Eheschließung nachgewiesen
sind: insbesondere wird an der Verpflichtung der Militärper¬
sonen des Friedensstandes (§ 40 Reichsmilitärgesetzes vom
2. Mai 1874), die Genehmigung ihrer Vorgesetzten zur Ehe-

w jchliehung beizubringen, durch diese Bekanntmachung nichts
geändert.

8. Die Zuständigkeit der Standesbeamten zur Befreiung vom
Aufgebote nach Maßgabe dieser Bekanntmachung bleibt bis

‘l  zur Aushebung der letzteren in Kraft.
}. Berl! n,  den 11. März 1913,

Der Minister des Innern,
von Dallwitz.

Tager-Rundfchau.
Verlobung des Prinzen Adalbert. Prinz Adalbert von

Preußen , der dritte Sohn des Kaiferpaares , hat sich Freitag abend
mit der Prinzessin Adi von Sachsen-Meiningen verlobt . Prinzessin
Adelheid ist am 16. August 1891 als zweite Tochter des Prinzen
Friedrich Johann Bernhard von Sachfen-Meiningen und feiner
Gemahlin Adelheid Prinzessin zur Lippe geboren. Ihre ältere
Schwester Feodora ist seit 1910 mit dem Großherzog Wilhelm Ernst
von Sachsen verheiratet.

kriegslrauung des Prinzen Oskar von Preußen.
Berlin,  31 . Juli . Heute abend um 7 Uhr wurde im Kgl.

Schloß Bellevue mit Genehmigung Ihrer Majestäten die Vermäh¬
lung des Prinzen Oskar von Preußen mit der Gräfin Ina Maria
von Bassewitz standesamtlich durch den Minister des Königlichen
Hauses Graf Eulenburg vollzogen und darauf die kirchliche Ein¬
segnung durch den Generalsuperintendcnten Händler vorgenommen.
Der Feier wohnten die königliche Familie und die nächsten Ange¬
hörigen der Braut bei, welche nunmehr den allerhöchst verliehenen
Titel einer Gräfin von Ruppin führen wird.

Nachrichten anr hochhelinu. Umgebung.
Kochh-im.

* Ueber den Güterverkehr auf dem kanalisierten Main besagt
die amtliche Aufstellung für das Jahr 1913, daß die hiesige Schleuse
aus der Bergfahrt 11021 Schiffe mit 2 628 832 Tonnen Fracht und
zu Tal 10 873 Schiffe mit 940 299 Tonnen Fracht durchfahren haben.
Außerdem gingen im freien Wasser zu Berg 189 Schiffe mit 25 446
Tonnen , zu Tal 320 Schiffe mit 14 620 Tonnen Gütern . An Floß¬
holz ging zu Tal 257 193 Tonnen , davon waren 3919 Tonnen hartes
Holz.

* Postlag  e,rn de Sendungen (sowohl solche mit
Chiffre-Adressen, als auch solche mit Namens -Adressen) werden nur
gegen Ausweis des Abholers ausgehändigt . Zur Ausstellung des
Ausweises sind in den Städten (nicht Landgemeinden) der Bürger-
meifter, für die Landgemeinden die Landräte und für Personen,
die nicht im Bezirke der Postanstalt wohnen, die für den Postamts-
vrt in Frage kommenden Stellen ermächtigt.

* Die „Berliner Korrespondenz" veröffentlicht folgendes : An¬
gesichts der in einzelnen Orten auftretenden Besorgnisse der Bevöl¬
kerung wegen der Spareinlagen in den öffentlichen Sparkassen
hat der Minister des Innern unter dem 30. d. M . darauf hinge¬
wiesen, daß kein Anlaß zur Beunruhigung vorliegt. Für jede
öffentliche Sparkasse haftet ihre Stadt oder der Kreis oder der
sonstige Kommunalverband , der sie ermächtigte, mit ihrem gesamten
Vermögen und der gesamten Steuerkrast . Die Gelder der öffent¬
lichen Sparkassen sind ferner im Kriegsfall als Privateigentum ab¬
solut sicher und jedem Zugriff des eigenen Staates sowie des Fein¬
des entzogen. Die öffentlichen Sparkassen bieten daher dem Ein¬
leger die denkbar größte Sicherheit. Es kann den Sparern nur
empfohlen werden, auch im Kriegsfall alles verfügbare Geld dort
niederzulegen, nicht aber Ersparnisse abzuheben. Die letzten Tage
haben bewiesen, daß in weiten Kreisen des Publikums völlige Un¬
kenntnis über den Zahlungswert der Reichsbanknoten herrscht. Es
wird deshalb darauf aufmerksam gemacht, daß durch das Gesetz
vom 1. Juni 1909 (ReichsgesetzblattSeite 515) den Reichsbanknoten
volle gesetzliche Zahlkraft beigelegt wird ; sie sind deshalb wie die
Goldmünzen von jedermann in jedem Betrage zu dem vollen Nenn¬
wert in Zahlung zu nehmen. Wer die Annahme einer ihm ge¬
schuldeten Summe in Reichsbanknoten ablehnt , setzt sich den Folgen
des Annahmeoerzuges aus . Die Umwechslung der Reichsbanknoten
in Goldmünzen erscheint deshalb völlig zwecklos.

* Der „Reichsanzeiger" veröffentlicht in einer Sonderausgabe
folgende Verordnungen : 1.  eine Verordnung betr . die vorüber¬
gehende Einführung der Paßpflicht ; 2. eine Verordnung betr . das
Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen und Munition,
Pulver , Sprengstoffen , sowie anderen Artikeln des Kriegsbedarfs
und von Gegenständen, die zur Herstellung von Kriegsbedarfs-
prtikeln dienen, 3. eine Verordnung betr. das Verbot der Ausfuhr

I llnd Durchfuhr Lon Eisenbahnmakerial aller Ark,Telegraphen,Fernsprcchgerät , sowie Teilen davon, von Luftschiffergerät aller
Art, von Fahrzeugen und Teilen davon : 4. eine Verordnung betr.
das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Rohstoffen, die bei
der Herstellung und dein Betriebe von Gegenständen des Kriegs¬
bedarfs zur Verwendung gelangen; 5. eine Verordnung betr. das
Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Verband - und Arzneimit¬
teln sowie von ärztlichen Instrumenten und Geräten ; 6. eine Ver¬
ordnung betr. das Verbot der Einfuhr und Ausfuhr von Tauben;
7. eine Verordnung betr . die Verwendung von Tauben zur Be¬
förderung von Nachrichten.

* Die Eisenbahnpaketadressen  für die Auslieferung
von Eisenbahn-Expreßgut (rotgeränderte weiße Paketadresse) und
Eisenbahnpaketen (blaue Paketadresse) sind nach einem Beschluß
der deutschen Eisenbahnverwaltungen geändert worden. In den
neuen Paketadressen ist der Absender nicht nur auf dem Abschnitt,
der dem Empfänger mit der Sendung ausgehändigt wird, einzu¬
tragen , sondern auch in der Paketadresse selbst in einer hierfür be¬
sonders vorgesehenen Spalte . Die Absicht der Aenderung ist, auch
nach Aushändigung der Sendung ohne störende Rückfrage beim
Empfänger schnell den Absender aus der Paketadresse ermitteln zu
können, und so etwa notwendig werdende Nachforschungen zu ver¬
einfachen. Die alten Formulare dürfen bis zum 1. März 1915
weiter verwendet werden. Es empfiehlt sich aber , auch in diese alten
Formulare schon jetzt die Adresse des Absenders in der Spalte „Er¬
klärungen " einzusetzen, was auch durch Firmenstempel geschehen
kann.

* Die kaiserliche Oberpostdirektion  erläßt fol¬
gende Bekanntniachung:

Frankfurt  a . M., 31. Juli 1914.
Bekanntmachung Nr. 1.

Aus Anordnung des Staatssekretärs des Reichs-Postamt.
Beschränkungen des Po st Verkehrs im Inland  e.

Infolge Erklärung des Kriegszustandes  werden
von jetzt ab bis auf weiteres verschlossene Privatsen¬
dungen (verschlossene Briefe und Pakete) zur Postbeförderung
nicht mehr angenommen:  1 . nach Elsaß-Lothringen , 2. nach
den zum Regierungsbezirk Trier gehörigen Kreisen St . Wendel,
Ottweiler, Saarbrücken (Stadt ), Saarbrücken (Land), Saarlouis,
Merzig und Saarburg (Bz. Trier ), 3. nach Orten im Fürstentum
Birkenfeld, 4. nach den zum Befehlsbereiche der Festungen Straß¬
burg (Elsaß) und Neubreisach gehörigen badischen Postorten , 5. nach
der Rheinpfalz . Die durch die Briefkasten aufgelieserten sowie die
bei Veröffentlichung dieser Bekanntmachung bereits in der Beför¬
derung begriffenen verschlossenen privaten Briefsendungen und
Privatpakete nach den vorbezeichneten Gebietsteilen und Orten
werden den Absendern zurückgegebenoder, wenn diese nicht bekannt
sind, nach den Vorschriften für unbestellbare Sendungen behandelt
werden.

Veröffentlichungüber militärische Vorgänge.
Berlin,  31 . Juli . Der Reichskanzler veröffentlicht folgende

Bekanntmachung betreffend das Verbot der Veröffentlichungen
über Truppen - oder Schiffsbcwsgungen und Verteidigungsmittel
vom 31. Juli 1914.

Auf Grund des § 10 des Gesetzes gegen den Verrat militärischer
Geheimnisse vom 3. Juni 1914 (Reichsgesetzbl. Seite 195) verbiete
ich bis auf weiteres die Veröffentlichung von Nachrichten - über
Truppen - und Schiffsbewegungen oder über Verteidigungsmittel,
es fei denn daß die Veröffentlichung der Nachricht durch die zu¬
ständige Militärbehörde ausdrücklich genehmigt ist. Zuständig für
die Genehmigung sind die Generalkommandos , die stellvertretenden
Generalkommandos , die Marinestationskommandos , das Gouver¬
nement Berlin für die in ihrem Bezirk erscheinenden Druckschriften.
Zu Nachrichten, deren Veröffentlichung verboten ist, gleichviel ob
sie sich auf Deutschland oder einen fremden Staat beziehen, sind
besonders zu rechnen: Aufstellung von Truppen als Grenz -, Küsten-
und Jnfelfchutz, Ueberwachüng der Hafeneinfahrten und Flußmün¬
dungen, Maßnahmen zum Schutz der Eisenbahnen und zum Schutze
des Kaiser Wilhelm-Kanals , Aufstellung der dazu bestimmten
Truppen , Angaben über den Gang der Mobilmachung, die Ein¬
berufung der Reserven und der Landwehr und das Klarmachen
(Ausrüstung ) von Schiffen, Aufstellung neuer Formationen und
ihre Bezeichnung, das Eintreffen von Kommandos in den Grenz¬
gebieten zur Vorbereitung der Einquartierung , der Bau von
Rampen auf den Bahnhöfen im Grenzgebiete durch Eisenbahntrup¬
pen und Zivilarbeller , die Einrichtung von Magazinen in den
Grenzgebieten und die Aufkäufe von Vorräten durch die Militär-
und Marineverwaltung , der Abtransport von Truppen und Tor¬
pedos aus den Garnisonen und die Richtung ihrer Eisenbahnfahrt,
die Durchfahrt oder der Durchmarsch von Truppen anderer Garni¬
sonen und die Richtung ihrer Fahrt oder ihres Marsches, das Ein¬
treffen von Truppenabteilungen aus dem Inlands an der Grenze
und die Angaben ihrer Ausladestationen und Quartiere , die Stärke
und die Bezeichnung der in den Grenzgebieten aufmarschierenden
Truppen , der Angabe der Grenzgebiete, in denen sich keine Trup¬
pen befinden oder aus denen Truppen weggezogen werden, die
Namen der höheren Führer und ihre Verwendung und etwaiger
Kommandowechsel, die Angaben über Abtransport und Ein¬
treffen höherer Kommandobehörden und der großen Hauptquar¬
tiere, Störungen der Eisenbahntransporte durch Unglücksfälle und
Unbrauchbarwerden von Eisenbahnen und Brücken, Arbeiten an
Festungen und Küsten sowie Feldbefestigungen, Bereitstellen von
Waggonparks und Arbeitern für Zwecke des Heeres oder der
Marine , In - und Außerdienftstellung von Kriegsschiffen, Aufent¬
halt und Bewegungen von Kriegsschiffen, Fertigungstellung und
Auslegen von Sperren und Ausrüstung von Schiffen mit Minen,
Veränderung von Seezeichen und Löschen der Leuchtfeuer, Beschä¬
digung von Schiffen und ihre Ausbesserung, Besetzung der Marine-
Nachrichtenstellen, Bereitstellung, Herrichtung und Beschlagnahme
von Schiffen der Kauffahrteimarine für Zwecke der Marine,
Aenderungen ihrer Orders , Bereitstellung von Doks, Veröffent¬
lichung von Briefen der Angehörigen des Heeres und der Marine
ohne Einverständnis mit den in der Heimat verbliebenen Militär¬
behörden. Vorsätzliche Zuwiderhandlung gegen das Verbot wird
mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bis zu 5000 Mk.
bestraft. Berlin , den 31. Juli 1914. Der Reichskanzler.
Biebrich.

*Vom heutigen Tage.  Für die Redaktion fing er schon
sehr früh an . Um 12.40 nachts wurden wir ans Telephon gerufen
und erhielten dort die Wolff'fche dringende Depesche von dem Ar¬
tikel der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung " mit dem Ultimatum
an Rußland und die Anfrage an Frankreich. Wir brachten die
hochwichtige Nachricht, die Klarheit zur Lösung der Kriegsfrage und
Mobilmachung verhieß, sofort zum Aushang in unserer beleuchte¬
ten Extrablattafel . Dann wurden sofort gedruckte Extrablätter her¬
gestellt und noch nachts an die Anschlagstellen angeschlagen, sodaß
die Nachricht sich schon teils nachts, teils gleich in den ersten
Morgenstunden wie ein Lauffeuer verbreitete . Wir sorgten früh¬
morgens auch sonst noch für die Verbreitung dieser Nachricht.
Ueberall hörte man Befriedigung über diese energische Sprache der
Reichsregierung . Man ist des Wartens müde und will Entscheidung
haben, möge sie nun nach der Seite des uns aufgcdrungencn
Krieges oder nach der Seite der Beruhigung , wie sie die ganze
Welt wirklich nötig hat, fallen. Auf der Bevölkerung lastet ' die
Ungewißheit wie ein Alp; überall fanden sich Gruppen zusammen,
deren Gesprächsstoff die zu erwartende Mobilmachung bildete.
Ueberall konnte man frohe Zuoersichtigkcit selbst für den schlimmsten
Fall heraushören . Man ist von der Ueberzeugung durchdrungen,
daß eine Entscheidung über Krieg und Frieden infolge der Wühl¬
arbeit unserer Feinde doch nur noch eine Frage der Zeit ist. Auch
unsere Truppen sind, wie man in den benachbarten Garnifonorten
beobachten kann, von einem zuversichtlichenGeist erfüllt und sehen
der Stunde der Entscheidung vertrauensvoll entgegen.

we. Wiesbaden . Der Käufer des zum Plätter Jagdschloß ge¬
hörigen Geländes hat bekanntlich Not , das viele auf dem Terrain
geschlagene Holz an den Mann zu bringen . Besonders zwei zur
Abstoßung des Kleinholzes angesetzte Versteigerungstermine sind
in der Hauptsache resultatlos verlaufen . Zurzeit wird dieses Klein¬
holz in der Art verwertet , daß man daraus in Meilern Holzkohlen
herstellt, und zur Ermäßigung der Transportkosten für das
Stammholz ist im Walde, in der Nähe der Hauptfällungsstelle ein
Gatter errichtet, auf welchem die Stämme zu Brettern verschnit¬
ten werden. Verladungsstelle für Holz, Bretter und Holzkohlen ist
die Station Hahn -Wehen, auf welcher zurzeit ein Holzversand in
großem Umfange stattfindet, da auch noch ein anderer unserer
Haupt -Holzhändler von dort aus feine Versendungen vornimmt.

Wiesbaden . Das „Wiesbadener Tageblatt " schreibt: „Wir
haben in der Morgen -Ausgabe schon darauf hingewiesen, daß ein¬
zelne Geschäftsinhaber sich weigerten, Reichsbanknoten anzuneh-
men. Bedauerlicherweise waren es nicht nur kleine Geschäftsin¬
haber , sondern auch Kaufleute, denen man ein Verständnis über
den Wert des Geldes, insbesondere des deutschen Papiergeldes
zutrauen mußte . Um das Papiergeld loszuwerden , war jeder
Trick recht. Man kaufte im Warenhaus für 50 Pfennig und ließ
dabei einen Hundertmarkschein wechseln. Um Wechselgeld zu er¬
halten, waren die Geschäftsleute dann wieder gezwungen, die
Reichsbank in Anspruch zu nehmen. Auf diese Weise war die Reichs-
bantstelle in Wiesbaden Donnerstag nachmittag gezwungen, mehr
als eine halbe Million Mark in Gold abzugeben. Auch die Spar¬
kassen wurden ganz außerordentlich in Anspruch genommen. Wenn
sie gestern diese Ansprüche noch in voller Höhe befriedigten, so
haben sie für heute zum Teil den im Interesse der Sparer sehr
vernünftigen Beschluß gefaßt, nur noch kleinere Beträge auszuzah¬
len. Nicht weniger tragisch war der Ansturm, den die Lebens¬
mittelgeschäfte gestern auszustehen hatten . Die besorgte Hausfrau
hätte nicht ängstlicher fein können, wenn die Russen bereits vor den
Toren Wiesbadens gestanden oder die Franzosen die Grenze über¬
schritten hätten . Sie kaufte wähl - und planlos alles : Mehl , Hülsen¬
früchte, Zucker, Salz ufw., und zwar in solchen Mengen , daß man
glauben konnte, die Wiesbadener Hausfrauen hätten von der In¬
tendantur den Auftrag erhalten , ein ganzes Armeekorps zu ver¬
proviantieren . Einem solchen Ansturm waren die Geschäfte nicht
gewachsen: sie schlugen unter der Hand um 20 bis 25 Prozent im
Preise auf und gaben schließlich von jeder Sorte nur noch ein be¬
grenztes Quantum ab. Aber die größten Vorräte nahmen schließ¬
lich ein Ende, und viele Geschäfte mußten den Laden zumachcn;
einzelne Konsumgeschästewaren heute den ganzen Tag geschlossen.
Dieses Aufstapeln von Lebensmitteln ist ein Unsinn. Abgesehen
davon, daß im gegenwärtigen Augenblick gar keine Veranlassung
dazu vorliegt, hat eine solche Verproviantierung in Zeiten wirk¬
licher Kriegsgefahr gar keinen Zweck. Wie uns von einem Mit¬
glied der Kriegsverproviantierungskommission mitgeteilt wird, ist
die Behörde in diesem Falle gezwungen, alle etwa aufgestapelten
Vorräte im Interesse der Gesamtbevölkerung an sich zu bringen ."

Ifertisfilsfl-lsS®
die feeste LiifenRsilth- SeiFe \

von Bargmaaa L Co., Radebeul, für zarte weiße Haut und
blendend schönen Teint, ä Stück 50 Pfg. Überall zu haben.

Anzeigen-Tcil

Todes-Anzeigs.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine

liebe Frau , unsere unvergeßliche Mutte-, Tochter,
Schwester, Schwägerin, Schwiegermutter, Groß¬
mutter und Tante gli7H

Frau Kath . Velten
geb . Rohr

im 60.Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit abzurufen.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen :

Familie Johann Velten.

Die Beerdigung ist Sonntag nachmittag um
4 Uhr, vom Sterbehause , Neudorfstrasse 16, aus.

Prämiiert D.It.Paten
Ideal Zahnbrücke
(Zaänsrsafz oh Ganmlsttc)

Goldene Medaille D. R. Patent Nr. 26t 107. Nr.261107
Ist eine epochemachende Erfindung auf dem Gebiete der Zahn¬
ersatzkunde . Die Ideal Zaonbriicke, deren Anfertigung für den
Patienten die erdenklich schonendste Behandlung ermöglicht
macht das Abschleifen der als Brückenpfeiler dienenden Zähne’
überflüssig. Die im Munde festsitzende Brücke kann infolge
ihrer sinnreichen Konstruktion ohne Beschädigung derselben

aus dem Munde entfernt und wieder eingesetzt werden.
Das Recht zur Anfertigung der Ideal Zahn-Brücke D. R. P. für

den Bezirk Wiesbaden besitzt allein
Paul Rehm , Wiesbad«n, LlrL.

Dentist des Wiesbadener Beamten-Vereins.

Spefc -Bleiorwapl
Wir haben einige gebrauchte, tadellos erhaltene

Wage«
preiswert abzugeben. Ansragen erwünscht gggg

_ Norddeutsche Antomobil -Werke.  Hameln.

mit drei Zimmern, Küche, Man-
iarden , Waschküche und allein
Komfort sofort zu vermieten.

Näh, bei Krocsckcll, hier.

Das Hw MlHM 18
nebst Stall , Kelterbaus und
Gärtchen ist zu verk. s356H

PlM Mein
eigener Kelterung verknust über
die Straße , Liter 30H. (314H

Martin Viktor.

Jtal . Hübner , beste
Leger, ca.3Monat alt M.
145,größere Ml .75,bald
legreiseM.2.—Katalog

üb- Rassegeflügel gratis . Ge-
flllaelvarki Auerbach278Hess.
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Leitung Guido Zeidler . Verantwortlich für den redaktionellen Teil
Paul Jorschick, für den Reklame- und Anzeigenteil Heinr . Lucht, für
den Druck und Verlag Wilh. Holzapfel, sämtl. in Biebrich. Rotations.
druck und Verlag der Hofbuchdruckerei Guido Zeidler in Biebrich,
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